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62 Arbeitsmarktverwaltung

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

AlVG 1977 §12 Abs3 liti;

Rechtssatz

Voraussetzung für die Anwendung von § 12 Abs. 3 lit. i AlVG ist, dass eine "neue" Beschäftigung beim selben

Dienstgeber aufgenommen wird. Die "Aufnahme einer Beschäftigung" hat aber zumindest eine Änderung des

Dienstverhältnisses zur Voraussetzung.
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